
Öffentliche Bekanntmachung 

Einbeziehungssatzung Frettenshofen Nord 

 

Der Stadtrat der Stadt Freystadt hat am 10.01.2023 gemäß der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches 

(BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl I. S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 

Gesetzes vom 08. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3736), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

geändert worden ist, der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 

58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), der Bayer. 

Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588), zuletzt 

geändert durch die §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 8. November 2022 (GVBl S. 650), des Art. 23 der 

Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern in der Fassung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 

2020-1-1-l), zuletzt geändert durch Art. 57a Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2022 (GVBl S. 374), § 1 

des Gesetzes vom 09.03.2021 (GVBl S. 74) folgende Einbeziehungssatzung „Frettenshofen Nord“, 

Fl.Nr. 438, 423(3 (TF), 98 ((TF) in der Fassung vom 02.08.2022 als Satzung beschlossen. 

 

§ 1 Gegenstand und Bestandteile der Satzung 

Die Bestandteile der Satzung, sind: 

- Planzeichnung mit Legende  

- Textliche Festsetzungen 

- Weitere Bestandteile der Einbeziehungssatzung sind: 

- Hinweise und Empfehlungen 

- Begründung 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung (Flurnummer 438, 424/3 (TF), 98 (TF) der 

Gemarkung Sondersfeld, ist in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzt. 



 

 

Dieser Beschluss wird gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Einbeziehungssatzung in Kraft. 

Jedermann kann die Einbeziehungssatzung mit der Begründung sowie die zusammenfassende 

Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 

und Behördenbeteiligung in der Einbeziehungssatzung berücksichtigt wurden, bei der 

Stadtverwaltung Freystadt, Marktplatz 30, 92342 Freystadt, während folgender Zeiten 

Montag, 8.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr,  

Dienstag, 8.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr,  

Mittwoch, 8.00 - 12.00 Uhr,  

Donnerstag, 8.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr 

Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr 

einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 

wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach 

eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften und 



eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 

nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtlicher Fehler,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich 

gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder 

den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 

1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für den nach 

§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 

Anspruches herbeigeführt wird. 

Freystadt, 28.02.2024 

Stadt Freystadt 

Dorr, 1. Bürgermeister 


